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S A T Z U N G 

der UNTERHALTUNGSGRUPPE (UHG) HOOF

_________________________________

§
1
NAME, SITZ und ZWECK


1.1
Der Verein trägt den Namen "UNTERHALTUNGSGRUPPE HOOF".
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.


1.2
Der Sitz des Vereins ist 66606 St.Wendel/Hoof.


1.3
Der Zweck des Vereins



Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigete Zwecke der Abgabenordnung".
Hauptzweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der Kunst und Kultur insbesondere innerhalb der örtlichen Gemeinschaft. Dazu gehört auch die Pflege heimischer Sitten und Bräuche.
Ferner die Förderung der kulturellen Bildung der Jugend im Sinne eines demokratischen staatsbürgerlichen Verständnisses.




Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:



-
Mitgestaltung bei Traditionsfesten und Veranstaltungen zur



-
Unterstützung örtlicher Vereine mit Tanzdarbietungen sowie Wort- und Gesangsbeiträgen;



-
Durchführung von eigenen Theaterveranstaltungen.



Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der Verein ist politisch und religiös neutral, bekennt sich aber grundsätzlich zur demokratischen und völkerverbundenen Idee.


1.4
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.


1.5
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§
2
MITGLIEDSCHAFT, ERWERB und VERLUST


2.1
Mitglied kann jede Person sein, die die Bestrebung des Vereins unterstützen will.
Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand des Vereins zu richtender schriftlicher Aufnahmeantrag, in dem sich der Antragsteller zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen verpflichtet.
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit über die Aufnahme.


2.2
Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben und durch den Vorstand der Generalversammlung vorgeschlagen und von derselben bestätigt werden. Ehrenmitglieder haben alle Rechte der Mitglieder, sind aber von der Beitragsleistung befreit.
Ehrenmitglieder sind außerdem die jeweiligen amtierenden Vereinsvorsitzenden der Vereine, die nach den schriftlichen Vereinbarungen vom 07.07.1978 zwischen der UHG und den ihr beigetretenen Ortsvereinen die UHG-Versammlung bilden.


2.3
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung oder Ausschließung.
Ein Mitglied kann jederzeit seinen Austritt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand erklären.
Dem Austritt aus dem Verein wird durch den Vorstand nur dann entsprochen, wenn das Mitglied dem Verein gegenüber seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.
Vorausbezahlte Beiträge sind verfallen.
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden.


2.4
Der Ausschluß eines Mitgliedes ist zulässig, wenn das Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt.
Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Verein wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen und dem betreffenden Mitglied schriftlich mitgeteilt, wenn:



*
das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnung länger als 3 Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung im Rückstand ist, ohne daß eine soziale Notlage vorliegt. Bei einer sozialen Notlage kann der Vorstand die Beitragszahlung stunden oder sogar aufheben;



*
Verweigerung der Beitragszahlung vorliegt;



*
das Mitglied seine Mitgliedschaft mißbraucht, das Ansehen und die Interessen des Vereins schädigt und gegen die Anordnung des Vorstandes sowie gegen die Beschlüsse der Generalversammlung verstößt;



*
ein Mitglied sich unehrenhafter Handlungen innerhalb oder außerhalb des Vereins zuschulden kommen läßt.




Der Ausschluß ist dem Betroffenen unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.
Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen das Recht auf Einspruch zu. Der Einspruch muß schriftlich und begründet an den Vorstand gerichtet sein. Über den Einspruch entscheidet die nächste Generalversammlung.
Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung.


2.5
Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
Nach dem Ausscheiden erlöschen die Rechte des Mitgliedes an den Verein.

§
3
RECHTE und PFLICHTEN der MITGLIEDER


3.1
Jedes Vereinsmitglied über 16 Jahre ist berechtigt, mit Sitz und Stimme an den Versammlungen, ebenso an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und seine Einrichtungen und Begünstigungen zu den vorgeschriebenen Bedingungen zu benutzen.
Gewählt werden kann ein Mitglied nur, sofern es volljährig ist. Mitglieder unter 16 Jahren haben weder aktives noch passives Wahlrecht.


3.2
Zur Pflicht ist jedem Mitglied gemacht, das Vereinsinteresse zu wahren und zu unterstützen.

§
4
MITGLIEDSBEITRAG


4.1
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach den Bedürfnissen des Vereins und werden durch Beschluß der Generalversammlung festgesetzt.
Der so festgesetzte Beitrag wird im voraus erhoben.
Nach Möglichkeit sind die Beiträge für einen längeren Zeitraum zu entrichten.

§
5
VEREINSLEITUNG


5.1
Organe des Vereins sind:

der geschäftsführende Vorstand
der erweiterte Vorstand
die Generalversammlung



Der geschäftsführende Vorstand setzt sich zusammen aus:

dem 1. Vorsitzenden
dem 2. Vorsitzenden
dem Rechnungsführer
dem Schriftführer



Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus:

den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern
dem Bühnenmeister
dem Zeugwart
dem Pressewart
dem Verantwortlichen für Jugendarbeit
dem stellv. Rechner
vier Beisitzern



Das Geschäftsjahr ist das Jahr von Monat Mai bis zum 30. April des folgenden Jahres.


5.2
Vorstand



Die Geschäfte des Vereins werden vom Vorstand ehrenamtlich geführt.
Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein in allen repräsentativen Angelegenheiten. Er beruft die Sitzungen des Vorstandes ein und leitet die Sitzungen sowie die Versammlungen.

Er wird durch den 2. Vorsitzenden vertreten.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. Vorsitzenden vertreten. Beide sind alleinvertretungsberechtigt.
Die Abstimmungen im Vorstand erfolgen mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der ihm satzungsgemäß angehörenden Mitglieder anwesend sind.
Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes muß geheim abgestimmt werden.


5.3
Befugnisse des Vorstandes



Der 1. Vorsitzende ist berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Vorstandes über einen Betrag bis zu 500,00 DM frei zu verfügen. Der Verwendungszweck des genannten Betrages ist dem Vorstand nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

Der erweiterte Vorstand ist befugt, über einen Betrag in Höhe von 5.000,--DM vierteljährlich zu bestimmen.
Er hat in der halbjährlich stattfindenden Mitgliederversammlung Rechenschaft über die Beschlüsse abzulegen.


5.4
Wahl des Vorstandes



Die Mitglieder des Vorstandes werden jeweils in der Generalversammlung für die Dauer von zwei Geschäftsjahren gewählt.

Die Wahl erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit.
Auf Antrag erfolgt eine geheime Wahl.
Der Vorstand bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig.

Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur in der Weise begründen, daß die Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist.

§
6
Die GENERALVERSAMMLUNG


6.1
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Die Generalversammlung des Vereins findet jeweils im April eines Geschäftsjahres statt.
Sie ist mindestens 8 Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung  und zwar durch Veröffentlichung in der Regionalpresse (Blickpunkt oder Stadtanzeiger) einzuberufen.



Mindestens folgende Punkte müssen in der Tagesordnung vorgesehen sein:
-
Verlesen der Niederschrift der letzten Generalversammlung
-
Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
-
Kassen- und Finanzbericht
-
Bericht der Kassenprüfer
-
Entlastung des Vorstandes



Weiterhin beschließt die Generalversammlung über:
-
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
-
die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
-
den Ausschluß eines Mitgliedes



-
die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens.



Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder bindend. Sie hat das Recht, gefaßte Beschlüsse aufzuheben.
Anträge zur Tagesordnung der Generalversammlung sollen mindestens 5 Tage vor Beginn der Versammlung beim Vorstand schriftlich eingegangen sein.


6.2
Außerordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand je nach Bedarf einberufen werden, oder wenn mindestens 25 % der stimmberechtigten Mitglieder einen schriftlichen Antrag stellen.
Im letzten Fall muß die o.g. Generalversammlung spätestens 4 Wochen nach Eingang des Antrages abgehalten werden.


6.3
Eine ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
Bei Beschlußfassung in den Generalversammlungen entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder (einfache Stimmenmehrheit).
Bei Stimmengleichheit ist ein 2. Wahlgang erforderlich.
Ändert auch der 2. Wahlgang an dem Ergebnis nichts, entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.
Gleiches ist auch gültig für alle Mitgliederversammlungen.

§
7
KASSENPRÜFUNG


7.1
Von der Generalversammlung werden 2 Kassenprüfer auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie haben das Recht und die Pflicht, die Kassengeschäfte des Vereins laufend zu überwachen und den Jahresabschluß zu überprüfen. Sie berichten darüber der Generalversammlung und stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.
Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein  sowie des erweiterten Vorstandes.

§
8
SATZUNG UND SATZUNGSÄNDERUNG


8.1
Die Satzung soll jedem Mitglied bekannt gemacht werden.
Änderungen der Satzung können nur von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden.

§
9
AUFLÖSUNG DES VEREINS


9.1
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem besonderen Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.


9.2
Das vorhandene Vereinsvermögen fällt der Stadt St. Wendel zu, die es für gemeinnützige Zwecke im Stadtteil Hoof verwenden muß.
Eine Änderung des Zwecks bedarf der Zustimmung aller Mitglieder.


